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Gesetz 
zur Änderung des Landesplanungsgesetzes 

Nordrhein-Westfalen, des Landesforstgesetzes und 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz 
zur Änderung des Landesplanungsgesetzes 

Nordrhein-Westfalen, des Landesforstgesetzes und 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes 

Vom 8. Juli 2021 

Artikel 1 
Änderung des Landesplanungsgesetzes 

Nordrhein-Westfalen 

Das Landesplanungsgesetz Nordrhein-Westfalen vom 
3. Mai 2005 (GV. NRW. S. 430), das zuletzt durch Arti
kel 8a des Gesetzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. 
S. 218b) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert: 

a) Die Angabe zu § 9 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 9 Aufgaben der regionalen Planungsträger". 

b) Die Angabe zu§ 19 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 19 Aufstellung der Regionalpläne". 

c) Die Angabe zu § 30 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 30 Änderung von Braunkohlenplänen und 
Zielabweichungsverfahren". 

d) Die Angabe zu § 34 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 34 Beratung und Anpassung der Bauleitpla
nung". 

e) Der Angabe zu§ 38 werden die folgenden Anga
ben vorangestellt: 

,,§ 38 Experimentierklausel 

§ 38a Flächen für die Transformation der Indus
trie im Rheinischen Revier 

§ 39Verwaltungshelfer". 

f) Die bisherigen Angaben zu den§§ 38 bis 40 wer
den die Angaben zu den §§ 40 bis 42. 

2. § 1 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

a) ,,(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten ne
ben dem Raumordnungsgesetz vom 22. Dezem
ber 2008 (BGBl. I S. 2986) in der jeweils gelten
den Fassung im Land Nordrhein-Westfalen und 
ergänzen es." 

b) § 1 Absatz 1 Satz 2 wird aufgehoben. 

3. In § 3 Nummer 3 wird die Angabe „7 Absatz 3" 
durch die Wörter „9 Absatz 4 und§ 25 Absatz 1 und 
2" ersetzt. 

4. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Wörter „Geschäftsführe
rin bzw. der Geschäftsführer" durch das Wort 
,,Regionaldirektion" ersetzt. 

b) In Absatz 3 wird die Angabe „13" durch die An
gabe „14" ersetzt. 

c) In Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe „9" durch 
die Angabe „8" ersetzt. 

4a. § 6 wird wie folgt gefasst: 

,,(1) In den Regierungsbezirken Detmold und Köln 
werden Regionalräte errichtet. In den Regierungs
bezirken Arnsberg, Düsseldorf und Münster werden 
für das Gebiet außerhalb des Verbandsgebietes des 
Regionalverbandes Ruhr Regionalräte errichtet. Sie 
erhalten die Bezeichnung „Regionalrat." (Bezeich
nung des Regierungsbezirks). 

(2) Im Verbandsgebiet des Regionalverbandes Ruhr 
ist regionaler Planungsträger die Verbandsver-

sammlung des Regionalverbandes Ruhr. Für das Ge
biet des Regionalverbandes Ruhr nimmt die Ver
bandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr 
die Aufgaben des Regionalrates nach Maßgabe die
ses Gesetzes und anderer Landesgesetze wahr. 

(3) Die Landesplanungsbehörde kann Weisungen 
nach Maßgabe dieses Gesetzes erteilen." 

4b. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 2 wird gestrichen. 

bb) Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

„Maßgeblich für die Sitzverteilung ist die 
Summe der in den kreisfreien Städten und 
in den kreisangehörigen Gemeinden des Ge
bietes des jeweiligen Regionalrates bei den 
Wahlen zu den Gemeindevertretungen abge
gebenen Stimmen." 

b) In Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 wird die Angabe 
,,1" durch das Wort „ein" ersetzt. 

c) Absatz 7 wird wie folgt gefasst: 

,,(7) Die Sitze für die stimmberechtigten Mit
glieder des Regionalrates werden von der Be
zirksregierung auf die Parteien und Wählergrup
pen, die in den Gemeindevertretungen vertreten 
sind, verteilt. Hierzu werden die von den einzel
nen Parteien und Wählergruppen bei den Ge
meindewahlen im Gebiet des jeweiligen Regio
nalrates erzielten gültigen Stimmen zusammen
gezählt. Die den Parteien und Wählergruppen 
noch zustehenden Sitze werden aus Reservelis
ten zugeteilt. Die Reihenfolge der Sitzzuteilung 
für die einzelne Partei oder Wählergruppe be
stimmt sich nach der von ihr eingereichten Re
serveliste. Jede Partei oder Wählergruppe erhält 
zunächst so viele Sitze, wie ganze Zahlen auf sie 
entfallen. Danach zu vergebende Sitze sind in 
der Reihenfolge der höchsten Zahlenbruchteile 
zuzuteilen. Die nach Absatz 7 gewählten Mit
glieder müssen in dem Gebiet des Regionalrates 
ihre Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre 
Hauptwohnung haben. 

Für die Wählbarkeit gelten die Vorschriften des 
Kommunalwahlgesetzes entsprechend." 

d) Absatz 13 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „eines Regie
rungsbezirks" gestrichen. 

bb) Satz 2 wird gestrichen. 

5. § 8 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

,,Die stimmberechtigten Mitglieder des Regio
nalrates berufen für die Dauer ihrer Amtszeit 
sechs beratende Mitglieder aus den für das Ge
biet des Regionalrates zuständigen Industrie
und Handelskammern, Handwerkskammern und 
der Landwirtschaftskammer Nordrhein-West
falen sowie den im Gebiet des Regionalrates täti
gen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden 
hinzu." 

b) In Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 wird jeweils das 
Wort „Regierungsbezirk" durch die Wörter „Ge
biet des Regionalrates" ersetzt. 

c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

,,Je eine Vertreterin oder ein Vertreter der Land
schaftsverbände Rheinland oder Westfalen
Lippe, der kreisfreien Städte und der Kreise 
nehmen mit beratender Stimme an Sitzungen 
des Regionalrates teil." 

6. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

,,§ 9 Aufgaben der regionalen Planungsträger". 
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b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

,,(1) Der regionale Planungsträger trifft die 
sachlichen und verfahrensmäßigen Entscheidun
gen zur Aufstellung des Regionalplanes. Das 
Aufstellungsverfahren wird von der Regional
planungsbehörde durchgeführt; sie ist an die 
Weisungen des regionalen Planungsträgers ge
bunden. Seine Mitglieder können jederzeit von 
der Regionalplanungsbehörde über den Stand 
des Aufstellungsverfahrens mündliche Auskunft 
verlangen. Sie ist unverzüglich zu erteilen. Der 
regionale Planungsträger kann einzelne seiner 
Mitglieder mit der Einsichtnahme in die Pla
nungsunterlagen beauftragen; er hat dem Antrag 
einer Fraktion oder eines Fünftels seiner stimm
berechtigten Mitglieder auf Einsichtnahme 
stattzugeben. Das Aufstellungsverfahren endet 
durch Feststellungsbeschluss." 

c) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Die Regionalplanungsbehörde unterrichtet 
den regionalen Planungsträger über alle re
gional bedeutsamen Entwicklungen." 

bb) In Satz 2 werden die Wörter „dem Regional
rat" durch das Wort „ihm" ersetzt. 

cc) Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

,,Der regionale Planungsträger kann jeder
zeit von der Regionalplanungsbehörde Aus
kunft über Stand und Vorbereitung dieser 
Planungen, über Programme und Maßnah
men sowie über regional bedeutsame Ent
wicklungen verlangen; er hat dem Antrag 
eines Fünftels seiner stimmberechtigten Mit
glieder auf Auskunft stattzugegeben." 

d) Absatz 3 und Absatz 4 werden wie folgt gefasst: 

,,(3) Der regionale Planungsträger kann auf der 
Grundlage des Landesentwicklungsplans und 
der Regionalpläne Vorschläge für Förderpro
gramme und -maßnahmen von regionaler Be
deutung unterbreiten. Dabei sind Vorschläge aus 
der Region zu berücksichtigen, zusammenzufüh
ren und zu bewerten; der regionale Planungsträ
ger nimmt eine Prioritätensetzung vor. Weicht 
das zuständige Ministerium von diesen Vorschlä
gen ab, ist dies im Einzelnen zu begründen. 

(4) Der regionale Planungsträger beschließt auf 
der Grundlage des Landesentwicklungsplans 
und der Regionalpläne über die Vorschläge der 
Region für die Verkehrsinfrastrukturplanung 
(gesetzliche Bedarfs- und Ausbaupläne des Bun
des und des Landes) sowie für die jährlichen 
Ausbauprogramme für Landesstraßen, Rad
schnellverbindungen des Landes, Radvorrang
routen und Förderprogramme für den kommu
nalen Straßenbau. Der regionale Planungsträger 
wird über die Förderprogramme der Nahmobili
tät informiert. Dazu unterrichtet die Regional
planungsbehörde - bei Bundesfernstraßen, Lan
desstraßen, Radschnellverbindungen des Landes 
und Radvorrangrouten betreffenden Plänen und 
Programmen in Abstimmung mit dem Landesbe
trieb Straßenbau - den regionalen Planungsträ
ger frühzeitig über die Absicht, derartige Pläne 
oder Programme aufzustellen oder zu ändern. 
Die Regionalplanungsbehörde stellt in Abstim
mung mit dem Landesbetrieb Straßenbau dem 
regionalen Planungsträger die hierzu erforderli
chen Unterlagen zur Verfügung und erteilt auf 
Verlangen jederzeit Auskunft über den Stand 
und die Vorbereitung der Pläne und Programme. 
Weicht das für den Verkehr zuständige Ministe
rium von den Vorschlägen des regionalen Pla
nungsträgers ab, ist dies in einer Stellungnahme 
zu begründen. Die regionalen Planungsträger le
gen für Um- und Ausbau von Landesstraßen bis 
zu 3 Millionen Euro Gesamtkosten je Maßnahme 
nach Lage des Landeshaushalts Prioritäten 
fest." 

e) In Absatz 5 wird das Wort „Regionalrat" durch 
die Wörter „regionaler Planungsträger" ersetzt 
und die Wörter „seines Regierungsbezirks" wer
den gestrichen. 

7. § 9a Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

,,(1) Wenn und solange nach § 14 des Infektions
schutz- und Befugnisgesetzes vom 14. April 2020 
(GV. NRW. S. 218b) eine epidemische Lage von be
sonderer Tragweite festgestellt ist, dürfen eil bedürf
tige Angelegenheiten, die der Beschlussfassung des 
Regionalrates unterliegen, im Umlaufverfahren ge
troffen werden, wenn sich der Regionalrat mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen mit der 
schriftlichen Abgabe der Stimmen einverstanden 
erklärt. Der Regionalrat gibt die Stimmen über den 
betreffenden Beschlussvorschlag im Falle des Satzes 
1 durch Einzelschreiben oder im Umlaufverfahren 
ab. Die Stimmabgaben erfolgen in Textform." 

7a. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) Nach § 10 Absatz 3 wird folgender Absatz 4 ein
gefügt: 

,,(4) Der Regionalrat kann in der Geschäftsord
nung insbesondere festlegen , dass eine Sitzung 
des Regio_nalrats, seiner Ausschüsse, Fraktionen 
oder des Altestenrats als Telefon- oder Videokon
ferenz stattfindet. Die Durchführung einer Sit
zung mittels Telefon- oder Videokonferenz ist 
ausgeschlossen, wenn mindestens ein Fünftel der 
Mitglieder des jeweiligen Gremiums binnen ei
ner Woche nach Bekanntgabe Widerspruch ein
legt. Bei öffentlichen Sitzungen s~p.d geeignete 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Offentlichkeit 
herzustellen." 

b) Die bisherigen Absätze 4 und 5 werden die Ab
sätze 5 und 6. 

8. § 13 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird die Absatzbezeichnung ,,(1)" 
gestrichen und der Wortlaut wird wie folgt ge
fasst: 

„Die Unterlagen nach § 9 Absatz 2 Satz 1 und 2 
des Raumordnungsgesetzes sind bei der zustän
digen Planungsbehörde sowie den Kreisen und 
kreisfreien Städten, auf deren Bereich sich die 
Planung erstreckt, für die Dauer von mindestens 
einem Monat öffentlich auszulegen und ergän
zend auf der Internetseite des jeweiligen Pla
nungsträgers zu veröffentlichen. Die Auslegung 
bei Kreisen und kreisfreien Städten erfolgt aus
schließlich elektronisch. Ergänzend zur öffentli
chen Bekanntmachung nach § 9 Abs. 2 S. 3 des 
Raumordnungsgesetzes ist die Auslegung auch 
auf der Internetseite der zuständigen Planungs
behörde bekanntzumachen mit dem Hinweis, 
dass Stellungnahmen während der Auslegung 
schriftlich oder in elektronischer Form vorge
bracht werden können. Die Auslegung der Regi
onalpläne bei der Regionalplanungsbehörde 
kann mittels eines elektronischen Lesegerätes 
erfolgen." 

b) Absatz 2 wird aufgehoben. 

9. § 14 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 14 

Bekanntmachung von Raumordnungsplänen 

Der Landesentwicklungsplan, die Bekanntmachung 
für die Regionalpläne und die Braunkohlenpläne 
sowie die Genehmigung des Regionalen Flächen
nutzungsplans werden im Gesetz- und Verord
nungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen ver
öffentlicht. Die Bereithaltung zur Einsichtnahme 
nach § 10 Absatz 2 des Raumordnungsgesetzes er
folgt beim Landesentwicklungsplan Nordrhein
Westfalen bei der Landesplanungsbehörde und den 
Regionalplanungsbehörden. Bei den übrigen Raum
ordnungsplänen erfolgt dies bei den Regionalpla
nungsbehörden, auf die sich die Planung erstreckt." 
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10. § 16 Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

,,Sie entscheidet im Benehmen mit den fachlich be
troffenen öffentlichen Stellen sowie der Belegen
heitsgemeinde und im Einvernehmen mit dem re
gionalen Planungsträger." 

11. § 17 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

,,Der Landesentwicklungsplan wird von der Lan
desplanungsbehörde im Einvernehmen mit den 
fachlich zuständigen Landesministerien erarbeitet; 
ergänzend zur Auslegung nach § 13 erfolgt die Aus
legung auch bei den Regionalplanungsbehörden." 

12. § 19 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

,,§ 19 
Aufstellung der Regionalpläne". 

b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

,,(1) Hat der regionale Planungsträger die Auf
stellung eines Regionalplans beschlossen, führt 
die Regionalplanungsbehörde das Aufstellungs
verfahren durch." 

c) Die Absätze 3 bis 6 werden wie folgt gefasst: 

,,(3) Die Stellungnahmen der öffentlichen Stel
len und der Personen des Privatrechts nach § 4 
des Raumordnungsgesetzes, die nicht nach § 9 
Absatz 2 Satz 4 des Raumordnungsgesetzes aus
geschlossen sind, werden mit diesen erörtert, so
fern der regionale Planungsträger dies be
schließt. Ein Ausgleich der Meinungen ist anzu
streben. Dabei ist auch eine Beschränkung auf 
einzelne Aspekte der Stellungnahmen möglich. 
Die Erörterung kann auch als Video- oder Tele
fonkonferenz oder mittels sonstiger elektroni
scher Kommunikationsmedien durchgeführt 
werden. 

(4) Der regionale Planungsträger entscheidet 
über die Feststellung des Regionalplans. Dieser 
wird der Landesplanungsbehörde mit einem Be
richt zum Aufstellungsverfahren und abwä
gungsrelevanten Unterlagen vorgelegt. 

(5) Änderungen eines Regionalplanes können in 
einem vereinfachten Verfahren durchgeführt 
werden, soweit nicht die Grundzüge der Planung 
berührt werden. Für die Eröffnung des Aufstel
lungsverfahrens genügt der Beschluss der Vorsit
zenden oder des Vorsitzenden und eines weiteren 
stimmberechtigten Mitglieds des regionalen Pla
nungsträgers. Bestätigt der regionale Planungs
träger bei seiner nächsten Sitzung diesen Be
schluss nicht , hat _die Regionalplanungsbehörde 
die Arbeiten zur Anderung des Regionalplanes 
einzustellen. 

(6) Regionalpläne und Änderungen von Regio
nalplänen sind der Landesplanungsbehörde an
zuzeigen. Ihre Bekanntmachung erfolgt, wenn 
die Landesplanungsbehörde nicht innerhalb der 
Frist von höchstens zwei Monaten bei vorhaben
bezogenen Änderungsverfahren und drei Mona
ten bei allen anderen Verfahren nach Anzeige 
aufgrund einer Rechtsprüfung im Einvernehmen 
mit den fachlich zuständigen Ministerien unter 
Angabe von Gründen Einwendungen erhoben 
hat. Die Frist beginnt mit Eingang der vollstän
digen Unterlagen, die von den Regionalpla
nungsbehörden in elektronischer Form zur Ver
fügung gestellt werden. Teile von Regionalplänen 
können vorweg bekannt gemacht oder von der 
Bekanntmachung ausgenommen werden." 

13. § 23a Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Angabe ,,§ 11 IfSBG-NRW" 
durch die Wörter ,,§ 14 des Infektionsschutz- und 
Befugnisgesetzes" und die Wörter „zwei Drittel 
der Mitglieder des Braunkohleausschusses" 
durch die Wörter „der Braunkohlenausschuss mit 
einer Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen" 
ersetzt. 

b) In Satz 2 werden die Wörter „Die Mitglieder des 
Regionalrates geben ihre" durch die Wörter „Der 
Braunkohlenausschuss gibt die" ersetzt. 

14. § 24 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

,,(1) Der Braunkohlenausschuss trifft die sachli
chen und verfahrensmäßigen Entscheidungen 
zur Aufstellung der Braunkohlenpläne. Hat der 
Braunkohlenausschuss beschlossen, dass ein 
Braunkohlenplan aufgestellt werden soll, führt 
die Regionalplanungsbehörde Köln das Auf
stellungsverfahren durch; sie ist dabei an die 
Weisung des Braunkohlenausschusses gebun
den." 

b) In Absatz 4 wird die Angabe „4" durch die An
gabe „3" ersetzt. 

15. § 26 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

,, (1) Für das Braunkohlenplangebiet werden ein 
oder mehrere Braunkohlenpläne aufgestellt. Ein 
Braunkohlenplan legt auf der Grundlage des Lan
desentwicklungsplans und in Abstimmung mit den· 
Regionalplänen im Braunkohlenplangebiet Ziele 
und Grundsätze der Raumordnung fest, soweit dies 
für eine geordnete Braunkohlenplanung erforder
lich ist." 

16. § 27 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

,,(1) Für ein betriebsplanpflichtiges Vorhaben zum 
Abbau von Braunkohle einschließlich Haldenflä
chen, das nach der Verordnung über die Umweltver
träglichkeitsprüfung bergbaulicher Vorhaben vom 
13. Juli 1990 (BGBL I S. 1420) in der jeweils gelten
den Fassung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
bedarf, und für die wesentlich~n Anderungen eines 
solchen Vorhabens, wenn die Ander ung erhebliche 
Auswirkungen auf die Umwelt haben kann, werden 
die Umweltprüfung und die Umweltverträglich
keitsprüfung in einem gemeinsamen Verfahren 
durchgeführt, sofern der Braunkohlenausschuss 
dies beschließt." 

17. In § 28 werden die Absätze 1 und 2 wie folgt ge
fasst: 

,,(1) Hat der Braunkohlenausschuss beschlossen, 
dass ein Braunkohlenplan aufgestellt werden soll, 
führt die Regionalplanungsbehörde Köln das Auf
stellungsverfahren durch. 

(2) Werden für ein Vorhaben nach § 27 Absatz 1 
Umweltverträglichkeitsprüfung und Umweltprü
fung in einem gemeinsamen Verfahren durchge
führt , beträgt die Dauer der öffentlichen Auslegung 
nach § 13 Absatz 1 Satz 1 mindestens 30 Tage. Die 
Regionalplanungsbehörde Köln unterrichtet den 
Braunkohlenausschuss über alle fristgemäß einge
gangenen Stellungnahmen." 

18. § 30 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 30 Änderung von Braunkohlenplänen 
und Zielabweichungsverfahren 

(1) Der Braunkohlenplan muss überprüft und er
forderlichenfalls geändert werden, wenn die Grund
annahmen für den Braunkohlenplan __ sich wesent
lich ändern. Für das Verfahren zur Anderung des 
Braunkohlenplans gelten die §§ 27 bis 29 ent_spre
chend; dies gilt auch in Fällen, in denen die Ande
rung des Braunkohlenplans nicht auf Anregung des 
Bergpautreibenden durchführt wird. Als wesentli
che Anderungen der Grundannahmen gelten insbe
sondere Entscheidungen der Landesregierung, die 
Nutzung der Braunkohle geordnet zu beenden und 
eine geordnete Gewinnung bis zum Zeitpunkt der 
Beendigung sicherzustellen. 

(2) In entsprechender Anwendung des § 16 ist für 
das Zielabweichungsverfahren bei Braunkohlen
plänen die Regionalplanungsbehörde Köln zustän
dig. Sie entscheidet im Benehmen mit den fachlich 
betroffenen öffentlichen Stellen sowie den von der 
Abweichung betroffenen Belegenh~iitsgemeinden 
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und im Einvernehmen mit dem Braunkohlenaus
schuss. 

(3) Die Regionalplanungsbehörde Köln kann in 
entsprechender Anwendung des§ 16 Abweichungen 
des Betriebsplans von den Festlegungen des Braun
kohlenplans zulassen, wenn die Abweichung unter 
raumordnerischen Gesichtspunkten vertretbar ist 
und die Grundzüge des Braunkohlenplans nicht be
rührt werden. Sie entscheidet im Benehmen mit den 
fachlich betroffenen öffentlichen Stellen und den 
von der Abweichung betroffenen Belegenheitsge
meinden, sowie im Einvernehmen mit dem Braun
kohlenausschuss. Antragsberechtigt ist auch der 
Bergbautreibende." 

19. § 32 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

,,(2) Die fristgemäß vorgebrachten Stellungnah
men können mit den beteiligten öffentlichen 
Stellen und den Personen des Privatrechts nach 
§ 4 des Raumordnungsgesetzes erörtert werden. 
Dabei ist auch eine Beschränkung auf einzelne 
Aspekte der Stellungnahmen möglich. Die Er
örterung kann auch als Video- oder Telefonkon
ferenz oder mittels sonstiger elektronischer 
Kommunikationsmedien durchgeführt werden." 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 werden die Wörter „bereit gehalten 
und kann in das Internet eingestellt wer
den;" durch die Wörter „bereitgehalten und 
ist in das Internet einzustellen," ersetzt. 

bb) In Satz 3 wird das Wort „ortsüblich" gestri
chen. 

c) In Absatz 4 Satz 3 werden nach dem Wort „Vor
habens" die Wörter „oder eines Vorhabenab
schnittes" eingefügt. 

d) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 

,,(5) Die Regionalplanungsbehörden erheben für 
die Durchführung eines Raumordnungsverfah
rens und für die Prüfung gemäß § 15 Absatz 5 
Satz 2 des Raumordnungsgesetzes Gebühren. 
Bemessungsgrundlage für die Festlegung der 
Höhe der Gebühren sind die Herstellungskosten, 
bei Hoch- und Höchstspannungsleitungen die 
Länge des Trassenkorridors des dem Raumord
nungsverfahren zugrundeliegenden Vorhabens. 
Der Träger des Vorhabens trägt die Kosten für 
die Hinzuziehung von Sachverständigen. Im Ub
rigen gilt das Gebührengesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der jeweils geltenden 
Fassung." 

20. § 34 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 
,,§ 34 

Beratung und Anpassung der Bauleitplanung". 

b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

,,(1) Zur Anpassung der Bauleitplanung an die 
Ziele der Raumordnung fragt die Gemeinde _bei 
Beginn ihrer Arbeiten zur Aufstellung oder An
derung eines Bauleitplanes unter Vorlage der er
forderlichen Planunterlagen bei der Regional
planungsbehörde an, welche Ziele der Raumord
nung für den Planungsbereich bestehen." 

c) In Absatz 2 wird das Wort „landesplanerische" 
durch das Wort „raumordnungsrechtliche" er
setzt. 

d) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 

,,(5) Die Gemeinde hat vor Beginn des Verfah
rens nach § 3 Absatz 2 des Baugesetzbuches vom 
23. September 2004 (BGBl. I S.2414) oder bevor 
der betroffenen Öffentlichkeit Gelegenheit zur 
Stellungnahme gegeben wird, der Regionalpla
nungsbehörde eine Ausfertigung des Entwurfs 
des Bauleitplanes zuzuleiten. Außert sich die 
Regionalplanungsbehörde nicht innerhalb von 
einem Monat auf die Anfrage der Gemeinde, so 

kann die Gemeinde davon ausgehen, dass raum
ordnungsrechtliche Bedenken seitens der Regio
nalplanungsbehörde nicht erhoben werden. Die 
Fortführung des Verfahrens wird durch das 
Nichtvorliegen von Stellungnahmen der Regio
nalplanungsbehörden und auch durch negative 
Stellungnahmen nach den Absätzen 1 und 2 zu 
den entsprechenden Zwischenständen der Pla
nung nicht gehemmt." 

20a. In § 35 Absatz 2 Satz 2 wird das Wort „Regionalrä
ten" durch die Wörter „regionalen Planungsträ
gern" ersetzt. 

21. In § 36 Absatz 2 wird die Angabe „14" durch die 
Angabe „12" ersetzt. 

21a. In § 37 Absatz 3 wird das Wort „Regionalräte" 
durch die Wörter „regionalen Planungsträger" er
setzt. 

22. Dem § 38 werden die folgenden §§ 38, 38a und 39 
vorangestellt: 

,,§ 38 

Experimentierklausel 

(1) Zum Zwecke der Verfahrensbeschleunigung, bei 
Vorhaben der Energiewende, zur Bewältigung der 
Auswirkungen des Klima- und des Strukturwandels 
oder im Zusammenhang mit den Anforderungen der 
Digitalisierung oder der Klimaanpassung können 
ein vereinfachtes Anzeigeverfahren gemäß § 19 Ab
satz 6 vereinfachte Zielabweichungsverfahren ge
mäß §' 16, § 30 Absatz 2 und § 30 Absatz 3 und ein 
vereinfachtes Anpassungsverfahren gemäß § 34 er
probt werden. 

(2) Die Landesplanungsbehörde bestimmt im Ein
vernehmen mit den fachlich zuständigen Ministe
rien und im Benehmen des für die Landesplanung 
zuständigen Ausschusses des Landtags die Räume, 
die Dauer und den Evaluierungszeitraum sowie die 
Ausgestaltung der zu erprobenden Verfahren durch 
Rechtsverordnung. 

(3) Die Landesregierung überprüft und bewertet 
die Auswirkungen der Absätze 1 und 2 und erstattet 
dem Landtag zum 31. Dezember 2024 Bericht. 

§ 38a 

Flächen für die Transformation der Industrie 
im Rheinischen Revier 

Die Regionalplanung soll im Rheinischen Revier die 
Entwicklung der Wirtschaft und die sehr langfris
tige Umgestaltung und Beeinflussung des Raums 
durch Braunkohlegewinnung in großen Tagebauen 
besonders in den Blick nehmen. Dazu soll sie für 
das Rheinische Revier bei der Ermittlung der Wirt
schaftsflächenbedarfe gemäß Ziel 6.1-1 des LEP ei
nen besonders langen Planungszeitraum zugrunde 
legen, um den erhöhten Flächenbedarfen Rechnu~g 
zu tragen, die für die Transformation der Industne 
hin zu klimaschonenden Produktionsweisen erfor
derlich sind. Bei der Auswahl der Flächen sollen die 
besonders schutzwürdigen Böden mit sehr hoher 
Bodenfruchtbarkeit berücksichtigt werden. Bei der 
Entscheidung, welche für den Strukturwandel be
sonders bedeutsamen Vorhaben auf diesen Flächen 
umgesetzt werden sollen, sind abgestimmte Krite
rien zugrunde zu legen. 

§ 39 

Verwaltungshelfer 

Insbesondere zur Beschleunigung von Verfahren zur 
Aufstellung von Raumordnungsplänen kann der 
Planungsträger eine dritte Person mit der Vorberei
tung und Durchführung von Verfahrensschritten 
nach diesem Gesetz beauftragen. Er kann einer 
dritten Person auch die Durchführung einer Media
tion oder eines anderen Verfahrens der außerge
richtlichen Konfliktbeilegung übertragen." 

23. Der bisherige§ 38 wird § 40. 
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24. Der bisherige§ 39 wird§ 41 und Absatz 6 wird wie 
folgt gefasst: 

,,(6) Abweichend von § 27 Absatz 1 Satz 1 des 
Raumordnungsgesetzes können Verfahren oder ein
zelne Verfahrensschritte, die vor dem 29. November 
2017 förmlich eingeleitet wurden, auch nach den 
Vorschriften dieses Gesetzes abgeschlossen werden. 
Voraussetzung dafür ist, dass mit den betreffenden 
gesetzlich vorgeschriebenen einzelnen Schritten des 
Verfahrens noch nicht begonnen worden ist." 

25. Der bisherige§ 40 wird§ 42. 

Artikel 2 
Änderung des Landesforstgesetzes 

Dem § 43 Absatz 1 des Landesforstgesetzes in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 24. April 1980 (GV. NRW. 
S . 546), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
26. März 2019 (GV. NRW. S. 193, ber. S. 214) geändert 
worden ist, wird folgender Satz angefügt: 

„Für unbedingt oder nach Vorprüfung UVP-pflichtiger 
Vorhaben im Sinne der Anlage 1 Nummer 17.1 und 17.2 
des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
gilt Satz 1 Buchstabe d nur dann, wenn im Verfahren zur 
Aufstellung des Braunkohlenplans eine Umweltverträg
lichkeitsprüfung durchgeführt wurde." 

Artikel 3 
Änderung des Verwaltungsverfahrensgesetzes 

für das Land Nordrhein-Westfalen 

Das Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Nord
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 12. November 1999 (GV. NRW. S. 602), das zuletzt 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 17. Mai 2018 (GV. NRW. 
S. 244) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

In§ 45 Absatz 2 werden die Wörter „des Absatzes 1 Nr. 2 
bis 5 dürfen nur" durch die Wörter „nach Absatz 1 kön
nen" und die Wörter „ersten Instanz" durch die Wörter 
,,letzten Tatsacheninstanz" ersetzt. 

Artikel 4 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 8. Juli 2021 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen 

(L.S.) 
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Yvonne G e b a u e r 
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Zugleich für den Minister für Arbeit, 
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Der Minister der Justiz 

Peter B i e s e n b a c h 

Der Minister für Verkehr 

Hendrik W ü s t 
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Isa bel P f e i f f e r - P o e n s g e n 

- GV. NRW. 2021 S. 904 

Gesetz 
zur Neufassung des Klimaschutzgesetzes 

Nordrhein-Westfalen 
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz 
zur Neufassung des Klimaschutzgesetzes 

Nordrhein-Westfalen 

Vom 8. Juli 2021 

§1 
Zweck des Gesetzes 

(1) Zweck dieses Gesetzes ist es, Klimaschutzziele für 
das Land Nordrhein-Westfalen festzulegen und die Er
füllung dieser Ziele zu gewährleisten und damit einen 
Beitrag zur Einhaltung der nationalen Klimaschutzziele 
sowie der europäischen Zielvorgaben zu er.bringen. 
Grundlage bildet die Verpflichtung nach dem Uberein
kommen von Paris (BGBl. 2016 II S.1082, 1083) aufgrund 
der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen 
(BGBl. 1993 II S. 1784-1812), wonach der Anstieg der 
globalen Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 
2 Grad Celsius und möglichst auf 1,5 Grad Celsius ge
genüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen ist, 
um die Auswirkungen des weltweiten Klimawandels so 
gering wie möglich zu halten. 

(2) Das Land Nordrhein-Westfalen versteht Klimaschutz 
auch als Innovationstreiber. Investitionen in den Klima
schutz unterstützen die Modernisierung des Wirtschafts
standortes und tragen zu Innovationen, zu mehr Lebens
qualität und zur Steigerung von Wettbewerbsfähigkeit 
und Beschäftigung bei. 

§ 2 
Anwendungsbereich und Begriffsbestimmung 

(1) Das Gesetz richtet sich an die in Absatz 2 genannten 
öffentlichen Stellen. 

(2) Öffentliche Stellen im Sinne dieses Gesetzes sind die 
Landesregierung, Behörden, Einrichtungen, Sonderver
mögen und sonstige Stellen des Landes, Gemeinden und 
Gemeindeverbände sowie sonstige der Aufsicht des Lan
des unterstehende juristische Personen des öffentlichen 
Rechts und deren Vereinigungen, soweit sie nicht der 
Selbstverwaltung der Wirtschaft oder beruflicher Ange
legenheiten dienen. Dem stehen juristische Personen des 
Privatrechts gleich, bei denen ein bestimmender Einfluss 
der Stellen nach Satz 1 besteht. 

(3) Treibhausgasemissionen im Sinne dieses Gesetzes 
sind die Emissionen von Kohlenstoffdioxid (C02), Me
than (CH4), Distickstoffmonoxid (N2O), Fluorkohlen
wasserstoffen (H-FKW/HFC) , perfluorierten Kohlenwas
serstoffen (FKW /PFC) und Schwefelhexafluorid (SF6), 
die in Nordrhein-Westfalen entstehen. Diese werden ge
rp.äß ihrem Treibhausgaspotential umgerechnet in CO2-
Aquivalente. 
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